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für Saint-Denis98). Noch einmal, am 28. Februar 717, unmittelbar vor 
dem Waffengang bei Vinchy, sprach auf Raganfrids Bitte hin König 
Chilperich II. der Abtei Saint-Denis ein großes Waldgebiet an der Seine 
und einen „forestarius“ mitsamt dessen Dienstgut im heutigen Pariser 
Vorort Saint-Ouen ") zu und verkleinerte damit nicht unwesentlich das 
Fiskalgut im Norden und im Westen von Paris100). Zu diesem Zeitpunkt 
stand nicht mehr Abt Chillardus an der Spitze des Sandionysianer Kon­
vents; vielmehr leitete Bischof Turnoald als „custos“ die Abtei. Ihn ken­
nen wir als gleichzeitigen Bischof von Paris101). Eine solche Personal­
union zwischen dem Inhaber der bischöflichen cathedra von Paris und 
dem Klostervorsteher von Saint-Denis vertrug sich freilich kaum mit dem 
Rechtsstatus der berühmten Abtei, die um die Mitte des 7. Jahrhunderts 
aus dem Verband des Hochstifts Paris herausgelöst und rechtlich-admini­
strativ selbständig geworden war102). Die Gefahr bestand, daß ihr der 
Bischof diese Autonomie zumindest faktisch wieder entzog und sie be­
handelte wie jedes andere seinem Hochstift integrierte kirchliche Institut. 
Man darf daher wohl annehmen, daß Turnoald, Bischof von Paris, die 
Leitung der Abtei Saint-Denis nicht auf Betreiben der Klosterinsassen 
übernahm108). Nach Lage der Dinge kann Bischof Turnoald nur von den 
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